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1. 
Bekanntmachung der Einladung zur öffentlichen / nicht öffentlichen 

Sitzung des Ortschaftsrates Kötzschau am 19. Juli  2010 
 

Stadt Leuna  
Ortschaft Kötzschau 
Der Ortsbürgermeister                 Leuna, 06. Juli 2010 

 

Einladung 

zur öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des 
Ortschaftsrates Kötzschau am 19. Juli 2010, 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 

Kötzschau, Schkeuditzer Straße 5, 06237 Leuna OT Kötzschau 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
 und der Beschlussfähigkeit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Einsprüche zur Niederschrift der Sitzung vom 17. Mai 2010     
4. Teilnahme Ortschaftsrat an der Einwohnerversammlung Straßenausbau „Sängerplatz“ 
 Schladebach, 18.00 Uhr und Straßenausbau „Schenkhof“ Rampitz, 19.00 Uhr 
5. Information  des Bürgermeisters 
 - Vorlage und Bestätigung der Jahresrechnung durch das Rechungsprüfungsamt des 
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    Landkreises Saalkreis2009 
 - Zuwendungsbescheide vom Amt für Landwirtschaft, Flurerneuerung und Forsten- 
   Süd (ALF) 
 - Sanierung Sängerplatz Schladebach 
 - Sanierung Dorfkern Rampitz 
 - Besprechungsprotokoll der NASA Magdeburg vom 06.05.2010, Sanierung Bahnhof 
 - Anhörung Ortschaftsrat zur Vorlage eines Pachtantrages 
 - Anhörung Ortschaftsrat über Antrag zum Kauf „Witzschersdorfer Holz“ 
 - Gesprächsnotitz an Bauamtsleiter, Herrn Lämmerhirt, Betreff Verbesserung der  
    Zuwegung Witzschersdorfer Holz 
 - Antrag auf öffentliche Veranstaltung Festplatz Kötzschau vom 20.08.2010 –          
    22.08.2010 durch den Reptilien- und Kleintiernotaufnahme e.V. im              
    Zusammenwirken mit den Bikern (gemeinsames Vereinsfest) 
6.  Anfragen und Anregungen der Ortschaftsräte 
7. Einwohnerfragestunde 
 
 
gez. Roger Gruhle 
Ortsbürgermeister 
 
 

2. 
Bekanntmachung des Landkreises Saalekreis 

Fischerprüfung am 18. September 2010 
 

Der Landkreis Saalekreis als Untere Fischereibehörde teilt mit, dass am 18. September 2010 
die nächste Fischerprüfung in Merseburg stattfindet.  
Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung können ab sofort – spätestens bis zum  
17. August 2010 – gestellt werden. 
Antragsformulare sind bei der Unteren Fischereibehörde, Domplatz 2, 06217 Merseburg 
(Zimmer 104, Telefon:  03461 401215) erhältlich. Der Antrag kann direkt in der Behörde 
gestellt und die Gebühr dort bezahlt werden. 
Die Fischerprüfungsgebühr beträgt für Kinder ab acht Jahre und Jugendliche 28,00 Euro und 
für Erwachsene 56,00 Euro. 
Bei Anträgen über den Postweg ist der Einzahlungsnachweis für die Prüfungsgebühr 
beizufügen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass vor der Prüfung ein 30-stündiger Pflichtlehrgang absolviert 
werden muss. Ausgenommen davon sind Teilnehmer an der Jugendfischerprüfung. 
Informationen über Lehrgangstermine und -inhalte erhalten sie über die Untere 
Fischereibehörde. 
 
Sprechzeiten: 
Dienstag      9:00 bis 12:00 Uhr/13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr/13:00 bis 15:00 Uhr 
 
Gemäß der Änderung des Fischereigesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist seit 2006 die 
Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang Voraussetzung für die Zulassung zur 
Fischerprüfung. 
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3.  
Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz, 

Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens zum Antrag der Firma TOTAL Raffinerie 
Mitteldeutschland GmbH in 06237 Spergau auf Erteilung einer 

Genehmigung nach § 16 des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes zur 
wesentlichen Änderung des Tanklagers BE 13 A innerhalb der Raffinerie in 

06237 Spergau, Saalekreis 
 
Die Firma TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH in 06237 Spergau beantragte mit 
Schreiben vom 12.04.2010 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) für die wesentliche Änderung 
des 

Tanklagers BE 13 A innerhalb der Raffinerie; 
Umnutzung des Tanks TK-5505 und Nachrüstung mit einem Wetterschutzdach 

in 06237 Spergau, Gemarkung: Spergau, Flur: 8, Flurstück: 1/2. 

Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit 
bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu 
befürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung, dass eine UVP 
unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, ist die Einschätzung 
der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend 
den Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar 
ist. 

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, können beim Landesverwaltungsamt, 
Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, 
Umweltverträglichkeitsprüfung in 06118 Halle/Saale, Dessauer Str. 70 als der zuständigen 
Genehmigungsbehörde, eingesehen werden. 
 
 
 
Dr. Dietlind Hagenau 
Bürgermeisterin 
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